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Schnitt- und Stichverletzungen 
 

Gefährdungen für das Personal 

 Zuziehen von Schnitt- und Stichverletzungen beim Umgang mit                                       
scharfen und spitzen Arbeitsmitteln, Materialien, Werkzeugen und Gegenständen.  

 Dabei Infektion  mit : Bakterien, Viren, Keimen, Pilzen, und Parasiten.   
 

 Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 Beim Umgang, Transportieren, und Lagern von scharfkantigen und spitzen Materialien, 
Werkzeuge und    

 Geeignete Schutzhandschuhe, enganliegenden Arbeitskleidung, fest ansitzende 
Arbeitsschuhe und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen und wenn notwendig 
Schutzbrille und Kopfschutz tragen. 

 Bei Transportarbeiten auf                                                                                                 
geeignete Hilfsmittel  

 Scharfe und spitze  

 Diese so an anderen                                                                                                       
Handgriff übergeben  

 Beim Arbeiten mit scharfen und                                                                                
Trennschleifer, diese immer                                                                                           
verletzen. 

 Vorsicht beim Umgang mit Cuttermessern: 
- Wird das Cuttermesser nicht  
- Cuttermesser nur mit  
- Beim Abbrechen stumpf                                                                                                 

Deshalb Kombizange oder  

 Scharfe und spitze Werkzeuge                                                                                               
oder umstürzen können.  

 Beim Arbeiten sich auf  

 Späne bei Reinigungsarbeiten nicht mit Pressluft entfernen. 

 Zerbrochene Glasstücke nicht mit  Händen aufnehmen, sondern mit Kehrblech und Besen.     
 

Verhalten bei Schnitt- und Stichverletzungen  

 Gegenstand sofort entfernen. 

 Wunde ausbluten lassen bzw.  

 Sofortige Reinigung der Wunde   

 Anschließend Desinfektion                                                                                              
eventuell spreizen, um die  

 Wund mit Hilfe des Erste-                                                                                                 
Arbeiten mit Biostoffen                                                                                                              
Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen. 

 Jede Schnitt- und Stichverletzung                                                                                              
darüber zu informieren. 

 Wenn sich vor dem Zuziehen einer Schnitt- und Stichverletzung an einem Arbeitsmittel ( z.B. 
Handinstrumente, Messer, Scheren, Kanülen u.ä.) eine andere Person an diesem 
Arbeitsmittel verletzt hat, ist zur Absicherung ein Durchgangsarzt aufzusuchen.      

 Tiefere Schnittverletzungen müssen von einem Arzt versorgt und  genäht werden.  
         

Sachgerechte Entsorgung 
 

 Scharfe und spitze Werkzeuge, Materialien und Abfälle sachgerecht lagern und      
entsprechend der örtlichen Bestimmungen entsorgen. 
 
 
Datum                                                                             Unterschrift 

Vorschau 

 


